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Gesetztiche Abga bepf ticht

Die Gemeinde erhebt auf den ptanerischen Mehrwert einen Abgabesatz gemäss S 2Ba Abs 1

Baugesetz (BauG) (SAR 71 3.1 00)

a) bei Einzonungen sowie

b) der Einzonung gteichgestetlten Ptanungsmassnahmen gemäss S28a Abs. 1 BauG.

Von der Mehrwertabgabe ausgenommen sind Bagatettfätte gemäss der kantonalen Verord-

nung über die Mehrwertabgabe ISAR 713.1 16]:

2. Vertragtiche Mehrwertabgabe

Die vertragliche Mehrwertabschöpfung anderer Ptanungsvorteite sot[ erfolgen bei:

a) projektbezogenen Aufzonungen. Ausgenommen davon sind Bagatettfätte, quartierweise

Aufzonungen im Rahmen von Gesamt- oder Teitrevisionen der atlgemeinen Nutzungspta-

nung, Areatüberbauungen, Ausnahmebewittigungen und Nutzungen, die im Rahmen ei-

nes Baubewittigungsverfah rens entstehen;

b) Sondernutzungsptanungen (2.B. Gestattungsptänen);

c) Festl.egungen von Materiatabbau-, Deponie oder anderen Spezialzonen gemäss Art. 18

RPG oder Speziattandwirtschaftszonen gemäss Art. 16a Abs. 3 RPG.

Der Gemeinderat ist gehatten, mit den Grundeigentümern entsprechende Vertragsverhand-

tungen zu führen und Verträge zum Ausgteich von Planungsvorteiten gemäss Art. 28a Abs. 2

BauG anzustreben.

Die Gemeinde erhebt dazu einen Abgabesatz auf den ptanerischen Mehrwert, der individuetl

zwischen den Parteien vereinbart wird.

Der AusgLeich kann monetär und / oder in anderer Form (ReatLeistungen (Gestattung des öf-

fenttichen Raums sowie dessen Unterhatt, Beteitigung an lnfrastruktur, Beteitigung an öffent-
tichen Einrichtungen und Antagen, insbesondere für Bitdung, Kuttur, Soziates, Gesundheit

und Sport, Abtausch / Abtretung von Grundstücken oder Grundstücksteiten, die Einräumung

von Wegrechten odervon Bau- oder Nutzungsrechten für Bauten und Antagen im öffenttichen

I nteresse) geteistet werden

Beim Abschtuss derVerträge beachtet der Gemeinderat insbesondere das Gebot der Rechts-

gteichheit.
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Der monetäre Mehrwertausgteich ist, wenn mögtich, in dem Umfetd zu verwenden, in wet-

chem er entstanden ist.

Über die Verwendung der Mittet aus dem Speziatfonds entscheidet der Gemeinderat ab-

schtiessend.

Die Verwaltungskosten im Zusammenhang mit der Mehrwertabgabe werden dem Speziat-

fonds belastet.

6. Beitragsgesuch

Ein Beitragsgesuch für Massnahmen oder Verfahren im Sinne von S 5 ist beim Gemeinderat

einzureichen und muss enthalten:

a) einen Beschrieb der Massnahme samt den Ptänen, bei baubewittigungspftichtigen Mas-

snahmen des Baugesuch,

b) eine Kostenberechnung und einen Finanzierungsptan,

c) attfättige Beitragsgesuche, die an weitere Stetlen gerichtet werden.

Der Gemeinderat kann zusätztiche Untertagen vertangen, wenn dies für die Behandtung des

Gesuchs erfordertich ist. Auf unvollständige Gesuche wird nicht eingetreten.

Über die Verwendung der Mittet aus dem Speziatfonds sowohI für Vorhaben der öffenttichen

Hand wie auch aufgrund von Beitragsgesuchen entscheidet der Gemeinderat abschtiessend.

7. Auszahlung

Der Gemeinderat kann Akontozahtungen nach dem Fortschritt der Arbeiten und bei Vortiegen

der Rechnungen leisten oder den Betrag gesamthaft nach Erhalt der Schtussabrechnung

überweisen. Voraussetzung ist, dass verfügte Bedingungen und Auftagen eingehatten sind.

Er ist befugt, die korrekte Ausführung zu überprüfen und entsprechende Bestätigungen zu

vertangen.

Beiträge sind zurückzuerstatten, wenn rechttiche Bestimmungen vertetzt, Bedingungen oder

Auftagen missachtet oder Beiträge mit falschen Angaben beantragt worden sind.

ln Ausnahmefätte können Beiträge auch bei unzureichenden Fondsmittet gesprochen wer-

den. Eine Auszahtung erfotgt jedoch erst beientsprechenderAufnung des Speziatfonds.

8. Höhe der Beiträge

Der Gemeinderat teistet aus den Erträgen der Mehrwertabgabe Beiträge an Massnahmen, die

der Zweckbindung gemäss S SFehter! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. ent-

sprechen.

Der Beitragssatz beträgt bis 50o/o der anrechenbaren Kosten. Für Beiträge bis Fr. 5'000.00 und

in Ausnahmefätten kann der Beitragssatz höher sein.
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IM NAMEN DES GEMEINDERATES

Der Gemei
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Der nd reiber ai

Ae
Stepha Kuhnen


